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Wird zur Kenntnis genommen 
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Die Nachweisführung der Ausnahmetatbestände wurde im Rahmen der Ab-
wägung zum Vorentwurf erbracht. Das Verträglichkeitsgutachten ist Bestand-
teil der Planunterlagen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen 
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Wird zur Kenntnis genommen 
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Das Verträglichkeitsgutachten ist Bestandteil der Planunterlagen. Das Amt für 
Raumordnung folgt den Einschätzungen des Gutachtens insbesondere da-
hingegen, dass das Planvorhaben mit dem Einzelhandelskonzept und den 
raumordnerischen Vorgaben (insbesondere auch dem Integrationsgebot) im 
Einklang steht, negative Auswirkungen auf den zentralen Versorgungsbereich 
auch im Hinblick auf künftige Entwicklungen als gering einzuschätzen sind 
und das Vorhaben einen Beitrag zur verbrauchernahen Versorgung vor allem 
des südlichen Stadtbereichs liefert.      
 
 
 
 
Das Amt für Raumordnung schließt sich den Empfehlungen des Gutachters 
an, sich aktiv um eine verträgliche Nachnutzung der Altstandorte zu bemühen, 
damit diese keiner nahversorgungs-/zentrenrelevanten Nachnutzung zuge-
führt werden können. Eine Nachnutzung mit nahversorgungs-
/zentrenrelevanten Sortimenten ist auch nicht im Sinne der Stadt Gadebusch 
und würde auch nicht im Einklang mit den Zielen des Einzelhandelskonzepts 
stehen.  

 
Die abschließenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Das AfRL erhält ein Exemplar des rechtskräftigen Planes. 
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Wird zur Kenntnis genommen 
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Wird zur Kenntnis genommen 
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I. Allgemeines Abs. 3 
Das Einzelhandelskonzept wird dem Entwurf als Anlage beigefügt. 
Im Einzelhandelskonzept wird empfohlen, sowohl den Innenstadt-Standort an 
der Johann-Stelling-Straße als auch den Nahversorgungsstandort an der Rat-
zeburger Chaussee abzusichern und aufzuwerten. Dem Innenstadtstandort 
wird dabei zwar eine höhere Priorität beigemessen – allerdings wurde der 
Stadt Gadebusch weder zum Zeitpunkt der Erstellung des Einzelhandelskon-
zepts noch zum Zeitpunkt der Einleitung des Bauleitplanverfahrens eine kon-
krete Entwicklungsplanung hierfür vorgelegt. Die Stadt wartet bereits seit vie-
len Jahren darauf, dass der Innenstadtstandort neu aufgestellt wird.   
Da zum Zeitpunkt der Erstellung des Verträglichkeitsgutachtens noch keine 
konkrete Entwicklungsplanung für den Innenstadtstandort vorlag, wurde diese 
in der Wirkungsprognose auch nicht berücksichtigt. Planvorhaben sind in Ver-
träglichkeitsgutachten dann zu berücksichtigen, wenn sie eine gewisse Plan-
reife erlangt haben, bei der mit hinreichender Sicherheit davon ausgegangen 
werden kann, dass das Vorhaben auch umgesetzt wird. Zum Zeitpunkt der 
Erstellung des Gutachtens waren jedoch weder der Umfang der Märkte und 
Verkaufsflächen noch ein möglicher Umsetzungszeitpunkt bekannt. Das von 
der EDEKA im Nachgang beauftragte Gutachten vom Büro bulwiengesa be-
rücksichtigt das Innenstadtvorhaben und kommt im Ergebnis der Auswir-
kungsanalyse nur zu einer unwesentlich höheren Umsatzumverteilungsquote 
von 11 % (Lademann & Partner 9,2 %), die zwar spürbare Umsatzrückgänge 
erwarten lässt, aber keinen Verstoß gegen das Beeinträchtigungsverbot zur 
Folge haben wird.  
Eine zusätzliche Betrachtung einer nahversorgungsrelevanten Nachnutzung 
ist im Gutachten von Lademann & Partner nicht enthalten, da diese aus 
marktseitigen Gründen für nicht plausibel gehalten wird. Im Falle der Umset-
zung der bekannten Planvorhaben verfügt Gadebusch über eine überdurch-
schnittlich hohe Verkaufsflächenausstattung und über eine hohe Kaufkraftbin-
dung, so dass keine Potenziale für den Markteintritt weiterer Lebensmittelbe-
triebe vorhanden sind. Dabei muss berücksichtigt werden, dass sowohl der 
Vorhabenstandort Rewe/Lidl als auch der Innenstadtstandort (perspektivisch 
Aldi/EDEKA/Rossmann) nach der jeweiligen Modernisierung und Neuaufstel-
lung sehr sogkräftige Einzelhandelsagglomerationen darstellen, die es einem 
neu in den Markt eintretenden Wettbewerber kaum erlauben dürfte, sich öko-
nomisch tragfähig aufstellen zu können.   
Zudem hätte die Stadt Gadebusch im Falle einer sich tatsächlich andeuten-
den Nachnutzung auch die Möglichkeit planungsrechtlich einzugreifen, indem 
sie für den Rewe-Standort einen B-Plan mit Einzelhandelsausschluss aufstellt 
bzw. für den Lidl-Standort wieder auf die ursprüngliche Fassung der textlichen  
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Festsetzungen (vor der 1. Änderung) zurückgeht, die Einzelhandelsnutzungen 
ausschließt. 
 

II. Verfahrensvermerke 
Wird zur Kenntnis genommen 

 
III. Planzeichnung 

Die Anbauverbotszone von 20 m besteht entlang der Landesstraße bis zum 
Ortsdurchfahrtsstein und wird dort dargestellt. Die neue Zufahrt zu dem B-
Plangebiet befindet sich ca. 250 m entfernt von der Ampelanlage zum Bau-
markt und wird daher als nicht relevant für den Verkehrsfluss auf der Ratze-
burger Chaussee eingeschätzt. Parallel zur Erschließungsplanung laufen die 
Abstimmungen mit dem Straßenbauamt. 

 
Die Zufahrt zur Polizei wird in dem erneuten Entwurf für den Teilbereich 2 
betrachtet. Im Teilbereich 1 wird lediglich eine Rettungsfahrspur für die ge-
plante Rettungswache vorgesehen. Die Begründung wird entsprechend an-
gepasst.  
 
Die Festsetzung wird im Entwurf gestrichen. Hier sollen Stellplätze möglich 
sein und ein Standort für einen Werbepylon, der als untergeordnete Nebenan-
lage des Baugebietes gewertet wird. 
 
Die Grünfläche entfällt im Entwurf. 
 
Teil B-Text 
I. 
2.1 und 2.2 
2.1 wird eine max. OKFF festgesetzt 
2.2 entfällt im Entwurf 
 
2.3 
Es wird ergänzt: zulässige Firsthöhe 
 
4. 
Die Festsetzung wird im Entwurf gestrichen. 
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II. 
3. 
Die zu fällenden Bäume werden in der Begründung zum Entwurf beschrieben, 
bewertet und dargestellt. Es ist ein gesonderter Antrag gefordert, der parallel 
zum Entwurfsverfahren gestellt wird. 
 
III. 
1.2 
Es wird unter I. Planungsrechtliche Festsetzungen eine Festsetzung zu PV-
Anlagen eingefügt und unter den örtlichen Bauvorschriften keine Aussage 
dazu getroffen. 
 
1.4 
Es wird unter I.2 Planungsrechtliche Festsetzungen, Maß der baulichen Nut-
zung eine Festsetzung zur Höhe des Werbepylons eingefügt und unter den 
örtlichen Bauvorschriften keine Aussage dazu getroffen. Die Begründung wird 
ergänzt. 
 
3. 
Dass die Stellplatzsatzung nicht greift, wird zur Kenntnis genommen. Die An-
zahl der Stellplätze wird über den B-Plan geregelt. Dazu wird eine Festset-
zung getroffen. 
 
Da es sich um einen Privatparkplatz handelt, sind die E-Ladesäulen nur für 
die Zeit des Einkaufs zu nutzen, werden also nicht öffentlich gewidmet. Es 
wird unter I. Planungsrechtliche Festsetzungen eine Festsetzung zu E-
Ladesäulen eingefügt und unter den örtlichen Bauvorschriften keine Aussage 
dazu getroffen. 
Die Begründung wird ergänzt. 
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IV. Begründung 
Die Begründung wird entsprechend den folgenden Anmerkungen überarbei-
tet. 
 
Löschwasser 
Es ist im Südosten des Plangebietes ein Löschwasserteich geplant. Dieser 
wird entsprechend den Regelwerken ausgebildet. Das wird mit der Erschlie-
ßungsplanung nachgewiesen. Die Begründung wird konkretisiert. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Eingriffsregelung / Alleenschutz / Baumschutz 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass naturschutzrechtliche Genehmigun-
gen, z. B. Befreiungen/Ausnahmen von Verbotstatbeständen des Bundesna-
turschutzgesetzes sowie des Naturschutzausführungsgesetzes M-V, vorliegen 
müssen, bevor ein B-Plan beschlossen wird.   



 

Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde/Bürger        Abwägung der Stadt Gadebusch 

 12 

 

 

 
 
 
Eingriffsregelung 
Die allgemeinen Erläuterungen zur Eingriffsregelung werden zur Kenntnis 
genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise zum Ökokonto werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Die Hinweise werden beachtet. 

Der Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung zum B-Plan wird ein Bestandsplan der 
Biotoptypen beigefügt. 
 
Der Ausgleich für Bäume richtet sich nach Punkt 3.1.2 des Baumschutzkom-
pensationserlasses, nach dessen Anlage 1. Danach ist für Bäume mit einem 
Stammumfang ab 50 cm bis 150 cm, unabhängig von Ihrem Schutzstatus, ein 
Ausgleich im Verhältnis 1: 1 zu pflanzen. 
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Alleenschutz 
Im südöstlichen Bereich befinden sich entlang der L 041 nach § 19 NatSchAG 
M-V geschützte Alleen/Baumreihen. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass bei Beeinträchtigungen ein Antrag auf 
eine Befreiung nach § 19 Abs. 3 NatSchAG M-V i. V. m. § 67 Abs. 1 
BNatSchG bei der Unteren Naturschutzbehörde vor Satzungsbschluss zu 
stellen ist. 
 
 
 
 
 
 
 
Die allgemeinen Erläuterungen zum Baumschutz werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
Die zu fällenden Bäume werden in der Begründung zum Entwurf beschrieben, 
bewertet und dargestellt. Es ist ein gesonderter Antrag gefordert, der parallel 
zum Entwurfsverfahren gestellt wird. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Natur- und Landschaftsschutzgebiete 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass LSG, NSG und ND nicht betroffen 
sind.  
 
3. Biotopschutz/SPA 
 
Europäische Vogelschutzgebiete 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass ein Europäisches Vogelschutzgebiet 
nicht betroffen ist. 
 
Biotopschutz nach § 20 Abs. 1 NatSchAG 
Die allgemeinen Erläuterungen zum Biotopschutz werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
4. Natura 2000/FFH  
Es wird zur Kenntnis genommen, dass ein Gebiet von gemeinschaftlicher 
Bedeutung nicht betroffen ist. 

 

 
5. Artenschutz 
Die allgemeinen Erläuterungen zum Artenschutz werden zur Kenntnis ge-

nommen. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass auch Aussagen zu möglichen Repti-

lienvorkommen für erforderlich gehalten werden. 

Die Themengruppen Brutvögel, Fledermäuse, Amphibien/Reptilien werden in 

der „Begutachtung des Geländes in Gadebusch bezüglich der Artengruppen 

Fledermäuse, Brutvögel, Reptilien und Amphibien sowie Verfassung des Ar-

tenschutzrechtlichen Fachbeitrages (AFB)“ vom Gutachterbüro Bauer Gre-

vesmühlen bearbeitet. 
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Nebenstehende Auflagen werden in den Hinweisen auf dem Plan aufgenom-
men. 
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Die historischen Karten und die Hinweise auf eventuell vorhandene Schad-
stoffe werden zur Kenntnis genommen. Die Deklarationspflicht wird beachtet.  
 

 
Eine gesonderte Prüfung des Plangebietes auf Schadstoffe erfolgt in dem 
Altlastengutachten, mit dem das Büro GIG Stralendorf im Juli 2022 beauftragt 
wurde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Baugrundbeurteilung der GIG, Stralendorf, vom 29.03.2022 wird dem 
Entwurf als Anlage beigefügt. 
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1. 
Das IBL (Erschließungsplaner) wird die wasserrechtliche Einleitgenehmigung 
beantragen und nach den entsprechenden Regelwerken die Vorreinigung des 
anfallenden Regenwassers berechnen.  
 
In der Baugrundbeurteilung der GIG, Stralendorf, vom 29.03.2022, sind im 
Bereich des Versickerungsbeckens aufgefüllte Sande dokumentiert, die stark 
durchlässig sind. 
 
2. und 3. 
sind bereits unter den bodenrechtlichen Hinweisen auf dem Plan enthalten. 
Die mögliche Festsetzung einer Größenordnung in Prozent wurde mit dem 
IBL geprüft mit dem Ergebnis, dass keine Festsetzung erfolgt. Auf Verbrau-
chermarktparkplätzen sind begrünte Fugen oder Rasengittersteine nicht prak-
tikabel. Das Regenwasser der gepflasterten Flächen wird in das Versicke-
rungsbecken geleitet und damit auch versickert. 
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Die Begründung wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
Eine gesonderte Prüfung des Plangebietes auf Schadstoffe erfolgt in dem 
Altlastengutachten, mit dem das Büro GIG Stralendorf im Juli 2022 beauftragt 
wurde. 

 
Der Nachweis kann vor Satzungsbeschluss erbracht werden. 
 
2. und 3. 
Folgende Festsetzung wird aufgenommen: Maßnahmen zum Bodenschutz 
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20  
Zum Schutz der Böden vor Verdichtung ist die Grenze der Versickerungsflä-
chen außerhalb der Grenzen der Bauflächen zu sichern. Vorzusehen ist ein 
fester Bauschutz (z. B. Pfosten mit Querriegel), auch in der Phase der Bau-
feldfreimachung und der Erschließung.  

 
 
Der Hinweis wird nicht als Festsetzung formuliert. Die mögliche Festsetzung 
einer Größenordnung in Prozent wurde mit dem IBL geprüft mit dem Ergeb-
nis, dass keine Festsetzung erfolgt. Auf Verbrauchermarktparkplätzen sind 
begrünte Fugen oder Rasengittersteine nicht praktikabel. Das Regenwasser 
der gepflasterten Flächen wird in das Versickerungsbecken geleitet und damit 
auch versickert. 
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Der Hinweis wird auf den Plan und in die Begründung übernommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine gesonderte Prüfung des Plangebietes auf Schadstoffe erfolgt in dem 
Altlastengutachten, mit dem das Büro GIG Stralendorf im Juli 2022 beauftragt 
wurde. Die Festsetzungen werden entsprechend dem Ergebnis im Laufe des 
Verfahrens angepasst. 

 
Die Anmerkungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Baugrundbeurteilung der GIG, Stralendorf, vom 29.03.2022 liegt vor. 
Altlastgutachten siehe oben, ist beauftragt. 
 
Die GRZ wird bei 0,8 belassen, da sie der geplanten künftigen Nutzung ent-
spricht. 
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Es sollen die aktuellen Typen der Märkte gebaut werden, die keine Mehrge-
schossigkeit und Wohnen in den oberen Stockwerken vorsehen. 

 
 
Die vorgeschlagenen Parkalternativen sollen nicht zur Anwendung kommen. 
Bäume sind in der Stellplatzfläche aufgrund von Platzmangel nicht vorgese-
hen. In zu kleinen Pflanzlöchern sind ein Absterben oder Nichtvitalität der 
Bäume absehbar. 
 
Eine Grünfläche wird im Entwurf nicht mehr festgesetzt. 
 
 
Die nebenstehenden Anmerkungen werden in den Entwurf eingearbeitet. 
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Baugrundbeurteilung der GIG, Stralendorf, vom 29.03.2022 liegt vor. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
Der Massenausgleich wird in der Erschließungsplanung berechnet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung ergänzt. 
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2. 
Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
Die DWA-102-2 kommt hier nach Absprache mit dem IBL nicht zur Anwen-
dung, stattdessen die DWA-M 153, Versickerung ins Grundwasser. 
 
Der Versickerungsnachweis wird gemäß DWA – 138 erbracht. 
 
Die Reinigung des zu versickernden Regenwassers wird gemäß DWA-A 153 
nachgewiesen. 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und beachtet. 
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Vor Satzungsbeschluss wird die Inaussichtstellung der wasserrrechtlichen 
Einleitgenehmigung beantragt. Darin ist das Entwässerungskonzept nach 
Untersuchung des lokalen Wasserhaushaltes enthalten. 
 

 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in den Hinweisen auf dem 
Plan ergänzt. 
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Wird zur Kenntnis genommen 
 

 
Die Löschwasserversorgung ist über einen Löschwasserteich im Südosten 
des Plangebietes sichergestellt. 
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Wird zur Kenntnis genommen 

 
 
 
 
 
 
 



 

Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde/Bürger        Abwägung der Stadt Gadebusch 

 27 

 

 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Denkmalpflegerischen Hinweise werden ersetzt. 
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Keine Einwände  
 
Wird zur Kenntnis genommen 

 
 
 
 
SBA ist beteiligt worden 
 
 
 
 
 
1., 2., 3. 
Wird zur Kenntnis genommen 
 
Eine Erschließungsplanung einschließlich aller Prüfungen durch und Abstim-
mung mit dem SBA wird parallel durch das Ingenieurbüro Leirich (IBL) Schwe-
rin erarbeitet. 
 
 
4. 
Wird zur Kenntnis genommen 
 
Die Ausführungsunterlagen werden wie gefordert vorgelegt. 
 
 
Keine Einwände 
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Wird zur Kenntnis genommen 
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Keine Einwände 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen 
 
 
 
SBA wird beteiligt 
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Wird zur Kenntnis genommen 
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Das Lärmschutzgutachten wird zum Entwurf erstellt und eingearbeitet. Aller-
dings wird die Gemeinbedarfsfläche mit Polizei und Rettungswache im Ent-
wurf noch nicht betrachtet, sondern als Teilbereich 2 in einem erneuten Ent-
wurf, dann mit den nebenstehenden Hinweisen. 
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Wird zur Kenntnis genommen 
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1. 
Keine Bedenken und Anregungen 
 
 
2. 
Keine Bedenken und Anregungen 
 
 
 
3. 
3.1 
Wird zur Kenntnis genommen 
 
Die uNB beim Landkreis NWM wird beteiligt. 
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3.2 
Keine Bedenken 
 
3.3 
Wird zur Kenntnis genommen 
 

 
 
 
 
 
 
4. 
Wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung ergänzt 
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Wird zur Kenntnis genommen 
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Wird zur Kenntnis genommen 
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Wird zur Kenntnis genommen 

 
Voraussetzungen für Erschließung gegeben 
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Wird zur Kenntnis genommen 
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Wird zur Kenntnis genommen 

 
Keine Bedenken 
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Wird zur Kenntnis genommen 

 
 
 
 
 
 
Wird in die Begründung aufgenommen 
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Wird zur Kenntnis genommen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde/Bürger        Abwägung der Stadt Gadebusch 

 43 

 
 
 
 

 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen 
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Von: Olaf.Brenmoehl@wempro.de <Olaf.Brenmoehl@wempro.de> 
Gesendet: Freitag, 13. Mai 2022 11:44 
An: Rommy Elßner <r.elssner@gadebusch.info> 
Cc: leitungsauskunft@wemag-netz.de 
Betreff: WG: B-Plan Nr. 28 Gadebusch TÖB-Beteiligung 
 
Sehr geehrte Frau Elsner, 
 
wir beziehen uns auf Ihre Anfrage vom 13.04.2022. 
 
Im B-Plan befinden sich Kabelanlagen der WEMAG Netz GmbH. Diese müssen im Zuge der B-
Planentwicklung ggf. umgelegt werden. 
Für die geplante Erschließung, sowie eine mögliche Kabelumlegung, ist bei der WEMAG Netz GmbH ein 
separater Antrag zu stellen Dieser Antrag sollte 12 Monate vor Baubeginn gestellt werden. 
 
Es ist zu berücksichtigen, dass im Plangebiet derzeit kein leistungsfähiges Stromnetz vorliegt. 
Im Zuge der Planung sind Kabeltrassen und ein möglicher Trafostationsstandort (4 x 6 m) zu berücksichti-
gen. 
 
In die weiterführende Planung ist die WEMAG frühzeitig einzubeziehen. 
Als Ansprechpartner stehe ich zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüße 
 
Olaf Brenmöhl 
Ingenieur Infrastrukturprojekte 
WEMAG Projektentwicklung GmbH 
 
Tel.: +49 385 755-2418 
Olaf.Brenmoehl@wempro.de<mailto:Olaf.Brenmoehl@wempro.de> 
 
Hausadresse: Obotritenring 40, 19053 Schwerin www.wempro.de<http://www.wempro.de> 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen 
 
Der Leitungsbestand wird in die Planzeichnung aufgenommen. 
 
Leitungsumverlegungen sind im weiteren Verfahren zu klären. 
 
Leitungsrechte und ein Trafostandort sind zu berücksichtigen. 
 
 
Das Merkblatt für Baufachleute und die Schutzanweisung Leitungsauskunft 
sind zu beachten. 
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Wird zur Kenntnis genommen 
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Wird zur Kenntnis genommen 
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Wird zur Kenntnis genommen 
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Wird zur Kenntnis genommen 
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Wird zur Kenntnis genommen 
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a) 
Wird zur Kenntnis genommen 
Allerdings wird die Gemeinbedarfsfläche mit Polizei und Rettungswache im 
Entwurf noch nicht betrachtet, sondern als Teilbereich 2 in einem erneuten 
Entwurf, dann mit den nebenstehenden Hinweisen. 
 

b) 
Zwischenzeitlich fanden Abstimmungen zwischen dem SBA und dem Ingeni-
eurbüro Leirich Schwerin, das die Erschließung plant, statt mit folgendem 
Ergebnis. Es ist technisch möglich, die vorhandene Schutzeinrichtung umzu-
bauen bzw. das an die L041 anschließende Gelände so umzuformen, dass 
keine passiven Schutzeinrichtungen mehr notwendig werden. Somit wird die 
Anbindung technisch gelöst. In den Planunterlagen zur Erschließungsplanung 
wird die bestehende passive Schutzeinrichtung an der L041 mit ihren ver-
schiedenen Bauformen nachrichtlich dargestellt.  
 

c) 
In Abstimmung mit dem SBA wird die derzeitige Einmündung/Zufahrt zur 
WEMAG von der Ratzeburger Chaussee zum Knotenpunkt/als Kreuzung 
ausgebaut. Aus Richtung Innenstadt erfolgt die Anlage einer Linksabbiege-
spur. Die Kundenzufahrt zum Parkplatz des Versorgungsstandortes wird mit 
den durch das SBA vorgegebenen Radien hergestellt (Kreisbogen 5 m beid-
seitig). Verkehrsrechtlich wird angestrebt (Zustimmung durch Verkehrsbehör-
de Landkreis NWM), die Zufahrt für KFZ über 7,5 t zu sperren. Die Erreich-
barkeit für Liefer- und Entsorgungsfahrzeuge ist über die südöstlich geplante 
Zufahrt gegeben. 
 

d) 
Die L041 erhält im Bereich der südöstlichen Zufahrt eine Linksabbiegespur 
nach RAL. Hier erfolgt auch der Ver- und Entsorgungsverkehr für die 
Markteinrichtungen. Die Fußgänger und Radfahrer erhalten mittig der Fahr-
bahn der L041 eine Überquerungshilfe im Bereich der der Linksabbiegespur 
gegenüberliegenden Sperrfläche. 
 

e) 
Der Garagenkomplex wird im Zuge der Baumaßnahmen rückgebaut. Damit 
fällt die derzeitige Zufahrt weg. 
 

f) 
Der Beginn der Ortsdurchfahrt wird berichtigt. 
 

g) 
Der Pylon entfällt. 
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h) 
Zum Entwurf wird die Lage des Pylons geprüft unter Beachtung nebenste-
hender Kriterien (außerhalb Sichtdreieck, Leitungsbestand). Mögliche Stand-
orte innerhalb des SO sind z. B. in der Stellplatzfläche oder östlich der Kreu-
zung auf dem Fichtenstandort. Da der Pylon als untergeordnete Nebenanlage 
zu betrachten ist, ist ein Standort außerhalb der Baugrenzen zulässig. 
 
i) 
Die Kreuzung kann nicht weiter westlich angeordnet werden, weil sich dort 
schon eine Linksabbiegespur in Richtung Gewerbegebiet befindet, die laut 
SBA erhalten werden soll. 
Es bietet sich an, die derzeitig gegenüberliegende Sperrfläche in Richtung 
geplanter Parkplatz des Versorgungsstandortes als Linksabbiegespur auszu-
bauen. 
 
j) 
wird zur Kenntnis genommen 
 
Eine Überarbeitung und erneute Beteiligung mit dem Entwurf erfolgen. 
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wird zur Kenntnis genommen 
keine Bedenken 
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Wird zur Kenntnis genommen 
 
Der Vorhabenstandort liegt zwar am Stadtrand, ist aber dennoch Bestandteil 
der im Einzelhandelskonzept festgelegten Standort- und Zentrenstruktur und 
damit für großflächigen, nahversorgungsrelevanten Einzelhandel legitimiert. 
Für die fußläufige Versorgung im südlichen Stadtgebiet spielt die als Nahver-
sorgungsstandort definierte Lage eine wichtige Rolle. 
Bei dem Vorhaben handelt es sich nicht um Neuansiedlungen, sondern um 
Modernisierungen und Erweiterung bereits seit vielen Jahren an der Ratze-
burger Chaussee etablierten Betrieben. Die nahversorgungsrelevante Ver-
kaufsfläche der beiden Märkte wird sich künftig auf etwa 2.700 qm belaufen. 
In der Innenstadt werden inkl. der Entwicklungsplanung künftig rd. 3.300 qm 
nahversorgungsrelevante Verkaufsfläche vorgehalten. Damit wird die Innen-
stadt sowohl flächen- als auch umsatzseitig auch künftig den stärksten Ein-
zelhandelsstandort darstellen, vor allem wenn man noch die etwa 1.900 qm 
Verkaufsfläche im mittel- und langfristigen Bedarf im Bestand dazuzählt.   
Im Falle der Umsetzung beider Planvorhaben kann von einer intensiven Wett-
bewerbssituation ausgegangen werden, worauf bereits die Ausführungen im 
Einzelhandelskonzept hinweisen. Gleichwohl wird nicht davon ausgegangen, 
dass die Neuaufstellung zweier Bestandsmärkte die Umsetzbarkeit des Plan-
vorhabens in der Innenstadt grundsätzlich in Frage stellt. 
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Wird zur Kenntnis genommen 
Stellungnahme dazu ff. 
 
 
 
 
 
 
Das im Konzept ermittelte Entwicklungspotenzial stellt nur einen groben Ori-
entierungsrahmen dar, der unter Abwägung der Vor- und Nachteile ggf. auch 
überschritten werden kann und keinesfalls alleinig über die Zulässig-
keit/Unzulässigkeit von Einzelhandelsvorhaben bestimmen kann. Die Über-
schreitung des Entwicklungspotenzials bedeutet nicht, das darüberhinausge-
hende Verkaufsflächenentwicklungen nicht mehr tragfähig sein können, son-
dern weist lediglich daraufhin, dass im Falle einer Überschreitung von einer 
intensiven Wettbewerbssituation ausgegangen werden muss und die Verträg-
lichkeit etwaiger Vorhaben zwingend detailliert im Rahmen von Verträglich-
keitsuntersuchungen zu prüfen sind. Dies ist mit dem vorgelegten Verträglich-
keitsgutachten erfolgt, welches im Ergebnis deutlich spürbare Umsatzumver-
teilungswirkungen prognostiziert, aber nicht von substanziellen Beeinträchti-
gungen der zentralen Versorgungsbereiche und/oder der Nahversorgung 
ausgeht.    
Diesbezüglich sei auf das Urteil des EuGH vom 30. Januar 2018 im Fall Vis-
ser/Appingedam (Rs. C-31/16) und die durch das Urteil ausgelöste Mitteilung 
der EU-Kommission vom 19. April 2018 hingewiesen. Danach sind rein nach-
frage- und kaufkraftorientierte Untersuchungen als grundsätzlich unzulässige 
wirtschaftliche Bedarfsprüfungen kritisiert und werden infrage gestellt. Viel-
mehr bedarf es stets eines vorhabenbezogenen Verträglichkeitsgutachtens, 
welches sich explizit und detailliert mit den konkreten Auswirkungen des Vor-
habens beschäftigt. Die Zulässigkeit von Einzelhandelsnutzungen allein von 
Bedarfsprüfungen (tragfähiger Entwicklungsrahmen) abhängig zu machen, ist 
nicht sachgerecht.  
Sicherlich führt die Umsetzung des Planvorhabens an der Ratzeburger 
Chaussee dazu, dass sich die Umsatzerwartungen an das Entwicklungsvor-
haben in der Innenstadt schmälern. Aber auch hier entsteht mit einem  
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EDEKA-Vollsortimenter, einem Aldi-Lebensmitteldiscounter und einem Ross-
mann-Drogeriefachmarkt zzgl. ergänzender Nutzungen ein moderner und 
anziehungsstarker Einzelhandelsstandort, der sich im Wettbewerb mit Re-
we/Lidl behaupten kann, zumal es sich weder bei Rewe noch bei Lidl um 
Neuansiedlungen, sondern um langjährige Bestandsbetriebe handelt, die 
modernisiert und erweitert werden sollen.  
Zudem sei daraufhin gewiesen, dass der Entwicklungsrahmen im Einzelhan-
delskonzept eher konservativ berechnet worden ist. So wurde aus Vorsichts-
gründen bspw. kein Anstieg des Ausgabevolumens für Lebensmittel unter-
stellt, obwohl dies über die letzten Jahre kontinuierlich zu beobachten gewe-
sen ist, wodurch sich zusätzliche Nachfrage- und Kaufkraftpotenziale erge-
ben. Laut den Daten des Statistischen Bundesamts sind die Konsumausga-
ben für Nahrungsmittel zwischen 2011 von 124,85 Mrd. € auf 178,91 Mrd. € in 
2021 (+38%) angestiegen. Auch bulwiengesa beschreibt, dass die Konsum-
ausgaben im periodischen Bedarf jährlich zwischen 1 und 2,5 % steigen. Hät-
te man dies bei der Berechnung der Entwicklungspotenziale berücksichtigt, 
wäre der Verkaufsflächenrahmen etwas höher ausgefallen. Überdies stellt der 
Entwicklungsrahmen aus Vorsichtsgründen auf eine 8 %-Umsatzumverteilung 
ab. Tatsächlich werden die Umsatzrückgänge noch etwas höher ausfallen 
(ohne schädliche Auswirkungen), woraus sich ein weiteres zusätzliches Ent-
wicklungspotenzial ergibt. Ferner wurde bei der Berechnung der Entwick-
lungspotentiale eine Ziel-Kaufkraftbindung im periodischen Bedarf von rd. 95 
% in Gadebusch und 65 % im Umland unterstellt. Bei einem entsprechend 
attraktiv aufgestellten Versorgungsangebot in Gadebusch und nur einem 
strukturprägenden Anbieter im Umland (Penny), ließe sich die Kaufkraftbin-
dung im Umland u.U. noch etwas erhöhen, wodurch sich weitere Entwick-
lungsspielräume ergeben würden.     

 
Eine nahversorgungsrelevante Nachnutzung der Altstandorte ist aus marktsei-
tigen Gründen nicht plausibel. Sowohl bulwiengesa als auch Lademann & 
Partner kommen bei ihren Analysen zu dem Ergebnis, dass Gadebusch im 
Falle der Umsetzung der bekannten Planvorhaben über eine überdurch-
schnittlich hohe Verkaufsflächenausstattung und über eine hohe Kaufkraftbin-
dung verfügen wird. Potenziale für den Markteintritt weiterer Lebensmittelbe-
triebe sind nicht vorhanden. Dabei muss berücksichtigt werden, dass sowohl 
der Vorhabenstandort Rewe/Lidl als auch der Innenstadtstandort (perspekti-
visch Aldi/EDEKA/Rossmann) nach der jeweiligen Modernisierung und Neu-
aufstellung sehr sogkräftige Einzelhandelsagglomerationen darstellen, die es  
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einem neu in den Markt eintretenden Wettbewerber kaum erlauben dürfte, 
sich ökonomisch tragfähig aufstellen zu können.   
Zudem hätte die Stadt Gadebusch im Falle einer sich tatsächlich andeuten-
den Nachnutzung auch die Möglichkeit planungsrechtlich einzugreifen, indem 
sie für den Rewe-Standort einen B-Plan mit Einzelhandelsausschluss aufstellt 
bzw. für den Lidl-Standort wieder auf die ursprüngliche Fassung der textlichen 
Festsetzungen (vor der 1. Änderung) zurückgeht, die Einzelhandelsnutzungen 
ausschließt. Mit Verweis auf das politisch beschlossene Einzelhandelskonzept 
und die darin enthaltenen Entwicklungsziele, ließe sich solch ein Einzelhan-
delsausschluss in jedem Falle begründen.      

 
Von einer Verlagerung von Fachmarktnutzungen aus dem Innenstadtbereich 
in Richtung der Altstandorte von Rewe und Lidl wird eher nicht ausgegangen. 
Der Standort Johann-Stelling-Straße wird nach erfolgter Umstrukturierung 
eine kompakte Einzelhandelsagglomeration mit hoher Sogkraft darstellen, die 
aufgrund der Verbundeffekte auch für über den Lebensmitteleinzelhandel 
hinausgehende Fachmarktformate attraktiv ist.     
Zudem wäre für die Nachnutzung von Fachmärkten anderer Branchen vo-
raussichtlich eine neue Baugenehmigung notwendig, so dass eine anders 
artig gelagerte Nachnutzung mit anderen Sortimenten nicht ohne weiteres 
herzustellen wäre. 
 
Eine Stärkung und zukunftsfähige Absicherung der beiden Lebensmittelmärk-
te Rewe und Lidl an der Ratzeburger Chaussee ist das Ziel der Planung und 
leitet sich aus den Entwicklungsempfehlungen des Einzelhandelskonzepts ab. 
Eine darüberhinausgehende Weiterentwicklung des Standorts an der Ratze-
burger Chaussee wird weder im Einzelhandelskonzept empfohlen, noch strebt 
die Stadt Gadebusch dies an. Zwar werden die Entwicklungsspielräume für 
das Innenstadtprojekt „enger“ – es wird aber nicht davon ausgegangen, dass 
das Entwicklungsprojekt vollständig in Frage zu stellen ist, da es nicht um 
Neuansiedlungen, sondern um Ertüchtigungen von Bestandsbetrieben geht.    
 
Das Einzelhandelskonzept definiert einen „Standort-Dreiklang“ aus einem 
Zentralen Versorgungsbereich und zwei ergänzenden Nahversorgungsstan-
dorten. Dieser seit vielen Jahren bestehende „Standort-Dreiklang“ sichert das 
Ziel einer möglichst flächendeckenden Nahversorgung bestmöglich ab und ist 
wesentlicher Träger der grundzentralen Versorgungsfunktion. Den deutlich in 
die Jahre gekommenen Märkten von Rewe und Lidl sollen Entwicklungsmög-
lichkeiten eingeräumt werden, um diese langfristig am Standort halten zu 
können. Rewe wird seine Fläche nur unwesentlich dabei vergrößern – Lidl  
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wird auf eine für moderne Lidl-Märkte typische und moderate Verkaufsfläche 
von 1.180 qm erweitern. Dies geht in Form von Umsatzrückgängen gewis-
sermaßen auch zu Lasten der Innenstadt, wie das Gutachten von Lademann& 
Partner zeigt, wird dort aber keine substanziellen Beeinträchtigungen auslö-
sen.   
 
Wird zur Kenntnis genommen 
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Wird zur Kenntnis genommen 
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1. 
Zum Zeitpunkt der Erstellung des Gutachtens lag weder dem Gutachter noch 
der Stadt Gadebusch eine konkrete Entwicklungsplanung für den Standort 
Johann-Stelling-Straße vor, die hätte berücksichtigt werden können. Planvor-
haben sind in Verträglichkeitsgutachten dann zu berücksichtigen, wenn sie 
eine gewisse Planreife erlangt haben, bei der mit hinreichender Sicherheit 
davon ausgegangen werden kann, dass das Vorhaben auch umgesetzt wird. 
Zum Zeitpunkt der Erstellung des Gutachtens waren jedoch weder der Um-
fang der Märkte und Verkaufsflächen noch ein möglicher Umsetzungszeit-
punkt bekannt. Vielmehr wartet die Stadt bereits seit mehreren Jahren darauf, 
dass der Innenstadtstandort neu aufgestellt wird.   
2. 
Eine nahversorgungsrelevante Nachnutzung der Altstandorte ist aus marktsei-
tigen Gründen nicht plausibel. Sowohl bulwiengesa als auch Lademann & 
Partner kommen bei ihren Analysen zu dem Ergebnis, dass Gadebusch im 
Falle der Umsetzung der bekannten Planvorhaben über eine überdurch-
schnittlich hohe Verkaufsflächenausstattung und über eine hohe Kaufkraftbin-
dung verfügen wird. Potenziale für den Markteintritt weiterer Lebensmittelbe-
triebe sind nicht vorhanden. Dabei muss berücksichtigt werden, dass sowohl 
der Vorhabenstandort Rewe/Lidl als auch der Innenstadtstandort (perspekti-
visch Aldi/EDEKA/Rossmann) nach der jeweiligen Modernisierung und Neu-
aufstellung sehr sogkräftige Einzelhandelsagglomerationen darstellen, die es 
einem neu in den Markt eintretenden Wettbewerber kaum erlauben dürfte, 
sich ökonomisch tragfähig aufstellen zu können.   
Zudem hätte die Stadt Gadebusch im Falle einer sich tatsächlich andeuten-
den Nachnutzung auch die Möglichkeit planungsrechtlich einzugreifen, indem 
sie für den Rewe-Standort einen B-Plan mit Einzelhandelsausschluss aufstellt 
bzw. für den Lidl-Standort wieder auf die ursprüngliche Fassung der textlichen 
Festsetzungen (vor der 1. Änderung) zurückgeht, die Einzelhandelsnutzungen 
ausschließt. Mit Verweis auf das politisch beschlossene Einzelhandelskonzept 
und die darin enthaltenen Entwicklungsziele, ließe sich solch ein Einzelhan-
delsausschluss in jedem Falle begründen.      
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1. 
Die Stadt Gadebusch wartet bereits seit vielen Jahren auf eine Aufwertung 
des Standorts an der Johann-Stelling-Straße. Konkrete Entwicklungspläne 
wurden jedoch weder zum Zeitpunkt der Aufstellung des Einzelhandelskon-
zepts noch zum Zeitpunkt der Einleitung des Bauleitplanverfahrens vorgelegt. 
Es steht in der Verantwortung der Stadt als Grundzentrum für ein adäquates 
Nahversorgungsangebot für die Bewohner im Verfechtungsbereich zu sorgen, 
wozu auch die Modernisierung von für die verbrauchernahe Versorgung wich-
tigen Bestandsbetrieben außerhalb der Innenstadt gehört, um dem Entstehen 
räumlicher Versorgungslücken und struktureller Schieflagen in der Versor-
gungsstruktur vorzubeugen. 
 
2. 
Sofern sich tatsächlich eine Nachnutzung mit nahversorgungs- und zentrenre-
levanten Sortimenten andeuten sollte, hätte die Stadt Gadebusch die Mög-
lichkeit, planungsrechtlich einzugreifen und entsprechende Einzelhandelsaus-
schlüsse festzusetzen. Dies muss nicht zwangsläufig im Vorwege oder paral-
lel zur Aufstellung des B-Plans Nr. 28 im Sinne einer Vorratsplanung erfolgen.   
 
3. 
Eine Neuaufstellung des Rewe-Markts am aktuellen Standort ist zwar prinzi-
piell möglich. Allerdings weist die Immobilie zahlreiche Instandhaltungsstaus 
und Modernisierungsrückstände auf, so dass dies nicht ohne umfängliche 
bauliche Eingriffe im Sinne eines Abrisses und Neubaus möglich wäre. Hierzu 
konnte mit dem Eigentümer der Immobilie (Rewe ist nur Mieter) keine Eini-
gung erzielt werden, so dass eine zukunftsfähige Absicherung des Markts nur 
über eine Verlagerung sicherzustellen ist.     

 
Die Auswirkungsanalyse der Fa. Bulwiengesa wird berücksichtigt und ist im 
Bauamt der Stadt Gadebusch einsehbar.  
 
Die Auswirkungsanalyse von bulwiengesa unterscheidet sich nur in zwei we-
sentlichen Aspekten von der Untersuchung von Lademann & Partner: 
- Bulwiengesa setzt für die Wirkungsanalyse voraus, dass das Entwick-
lungsvorhaben in der Innenstadt bereits umgesetzt ist und nimmt damit eine 
Entwicklung voraus, die zumindest zum Zeitpunkt der Erstellung des Gutach-
tens von Lademann & Partner noch nicht als 
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gesichert angesehen werden konnte, zumal keine konkreten Entwick-
lungspläne vorlagen 

- Bulwiengesa betrachtet zusätzlich ein Szenario mit einer nahversor-
gungsrelevanten Nachnutzung  des Lidl-Altstandort und kommt für dieses 
Szenario naturgemäß zu höheren Umsatzumverteilungswirkungen 
Ansonsten bewerten die Gutachter die Ausgangslage und die Rahmenbedin-
gungen relativ gleich und nehmen auch fast identische Annahmen für die in 
die Brechung einfließenden Eingangsparameter vor: 
- Die makostandörtliche Ausganglage wird von beiden Gutachtern 
gleich bewertet → niedrige Kaufkraft, tendenziell eher leicht rückläufige Ein-
wohnerzahlen, keine zusätzlichen Impulse durch Touristen, Einpendlerüber-
schuss. 
- Auch die Mikrostandortanalyse zum Vorhabenstandort an der Ratze-
burger Chaussee fällt ähnlich aus → gute Verkehrsanbindung, zwar keine 
unmittelbar angrenzende Wohnnutzung – aber dennoch signifikantes Einwoh-
nerpotenzial im fußläufigen Einzugsgebiet. Lediglich der Einschätzung von 
bulwiengesa, dass sich die fußläufigen Einzugsgebiete der Innenstadt und 
des Vorhabenstandorts erheblich überlagern, kann nicht gefolgt werden und 
dies ergibt sich auch nicht aus der Abbildung auf Seite 13 des bulwiengesa-
Gutachtens.  
- Beide Gutachter gehen exakt vom selben Einzugsgebiet aus und von 
einem nahezu identischen Nachfragepotenzial.    
- Die Angebotsanalyse kommt ebenfalls zu den gleichen Ergebnissen. 
Verkaufsflächenausstattung und Umsatzvolumen fallen bei bulwiengesa hö-
her aus als bei Lademann & Partner, da das Entwicklungsvorhaben der In-
nenstadt bereits als umgesetzt angenommen wird. Daher kommen bulwien-
gesa auch zu einer höheren Verkaufsflächendichte als Lademann & Partner. 
Demgegenüber wird von bulwiengesa eine etwas geringere Flächenprodukti-
vität für den Bestandseinzelhandel unterstellt, was daraus resultiert, dass die 
Umsetzung des Vorhabens in der Innenstadt seinerseits Umverteilungswir-
kungen auslösen wird und sich die Wettbewerbssituation dadurch intensivie-
ren wird, was wiederum restriktiv auf das Produktivitätsniveau einwirkt. Die 
objektseitigen Restriktionen und nicht mehr zeitgemäßen Marktauftritte von 
Lidl und Rewe werden von bulwiengesa hingegen nicht gewürdigt.  
Bulwiengesa geht von einer Zentralität von 183 % für den Einzelhandel mit 
periodischen Bedarfsgütern in Gadebusch aus, die aufgrund der Berücksichti-
gung des Innenstadtvorhabens naturgemäß höher ausfällt als die von Lade-
mann & Partner ermittelten 144 %.  
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- Der Vorhabenumsatz wird von bulwiengesa auf 13,3 Mio. € geschätzt 
– Lademann & Partner gehen von einem Vorhabenumsatz von 14,1 Mio. € 
aus, der deshalb höher angesetzt wird, weil im Lademann-Gutachten das 
Innenstadtvorhaben als noch nicht umgesetzt eingestuft wird und somit die 
Umsatzschätzung auf einer geringeren Wettbewerbsintensität beruht. Streu-
umsätze werden auf 3 % geschätzt – Lademann & Partner nehmen mit 5 % 
nur unwesentlich mehr an.   
- Bezüglich der Umsatzrekrutierung gehen bulwiengesa davon aus, 
dass 6 % des Vorhabenumsatzes (0,7 Mio. €) nicht umverteilungswirksam 
sind, weil sie aus der Umlenkung von Kaufkraftströmen rekrutiert werden. Bei 
Lademann & Partner fällt dieser Wert mit 12 % (1,6 Mio. €) höher aus, da 
ohne Berücksichtigung des Innenstadtvorhabens auch das Potenzial zur 
Rückholung von Kaufkraftabflüssen höher ausfällt. Hierin liegt auch der we-
sentliche Unterschied, warum bulwiengesa dann im Ergebnis der Auswir-
kungsanalyse eine etwas höhere Umverteilungsquote für die Innenstadt prog-
nostiziert.   
- Nach bulwiengesa führt das Vorhaben zu einer Umsatzumvertei-
lungsquote bezogen auf die Innenstadt von 11 % und bezogen auf den NVS 
Rehnaer Straße von 8,2 %. Lademann & Partner prognostizieren für den NVS 
Rehnaer Straße 8,1 % und für die Innenstadt 9,2 %. Die Ergebnisse der Aus-
wirkungsanalyse unterscheiden sich insofern nur unwesentlich und sind vor 
allem darauf zurückzuführen, dass bulwiengesa das Innenstadtvorhaben be-
reits als umgesetzt in die Wirkungsprognose einstellt und darüber naturgemäß 
aufgrund der Angebotsüberschneidungen auch zu einer höheren Betroffenheit 
der Innenstadt gelangt.  
- In der städtebaulichen Bewertung der absatzwirtschaftlichen Auswir-
kungen (ohne Nachnutzung des Lidl-Altstandorts) kommt bulwiengesa zum 
Ergebnis, dass die Betriebe in der Innenstadt sowie am NVS Rehnaer Straße 
zwar spürbare Umsatzrückgänge zu erwarten haben. Vorhabeninduzierte 
Betriebsaufgaben oder die grundsätzliche Infragestellung des Innenstadtvor-
habens bzw. substanzielle Beeinträchtigungen für die Innenstadt und die ver-
brauchernahe Versorgung leiten bulwiengesa daraus aber explizit nicht ab. 
Somit kommt das Gutachten von bulwiengesa im Kern zu keinem anderen 
Ergebnis als das Gutachten von Lademann & Partner. 
In der raumordnerischen Bewertung hinsichtlich des Beeinträchtigungsverbots 
und des Integrationsgebots kommt bulwiengesa nur bezogen auf das Szena-
rio einer nahversorgungs- oder zentrenrelevanten Nachnutzung der Altstand-
orte auf eine abschlägige Beurteilung.  
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So könne laut bulwiengesa das Beeinträchtigungsverbot im Hinblick 
auf den zentralen Versorgungsbereich nicht sichergestellt werden, 
wenn es zu einer entsprechenden Nachbelegung der Altstandort 
kommen → von einer solchen Nachbelegung ist aber nicht auszuge-
hen.  
Das Integrationsgebot sieht bulwiengesa als nicht erfüllt an, da es zu 
einer Schaffung neuer Einzelhandelsflächen am Siedlungsrand kom-
me, ohne im Gegenzug nicht integrierte Flächen vom Markt zu neh-
men, so dass es zu einer impliziten Ablösung der Innenstadt als füh-
render Einzelhandelsstandort komme → es geht bei dem Vorhaben 
jedoch lediglich um die Modernisierung und Erweiterung von langjäh-
rig an der Ratzeburger Chaussee bestehenden Nahversorgern. Ein 
darüberhinausgehender Ausbau mit nahversorgungs- oder zentrenre-
levanten Fachmärkten stünde (im Gegensatz zur Sicherung der Nah-
versorger Rewe/Lidl) nicht im Einklang mit den Zielen des Einzelhan-
delskonzepts wird von der Stadt Gadebusch auch nicht angestrebt; 
insofern droht hier auch keine Ablösung der Innenstadt als wichtigster 
Einzelhandelsstandort und es liegt auch kein Verstoß gegen das In-
tegrationsgebot vor. 
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Wird zur Kenntnis genommen 
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1. 
Die beabsichtigte Planung ist erforderlich, um das zur Rede stehende Grund-
stück neu zu ordnen und einer neuen Nutzung zugänglich zu machen. Bei der 
Planung geht es zum einen darum, die im Umfeld bereits bestehenden, 
gleichwohl aber deutlich in die Jahre gekommenen Lebensmittelmärkte neu 
und zukunftsfähig aufzustellen, sowie zum anderen darum, den Standort für 
eine neue Polizei- und Rettungswache planerisch zu sichern. Die Planung fällt 
unter das Recht auf kommunale Selbstverwaltung und ist erforderlich, um die 
im Einzelhandelskonzept als wichtige Nahversorger eingestuften Betriebe am 
Standort langfristig zu sichern,       
 
1.1 
Dass die beiden Märkte deutlich in die Jahre gekommen sind und keine zeit-
gemäße Verkaufsflächendimensionierung (v.a. Lidl) mehr aufweisen bzw. 
erhebliche bauliche Mängel aufweisen (v.a. Rewe) ist augenscheinlich und 
unstrittig. Eine Neuaufstellung des Lidl-Markts in einer für neue Lidl-Märkte 
typischen Dimensionierung lässt sich aufgrund der begrenzten Flächenpoten-
ziale am aktuellen Standort nicht realisieren. Der Rewe-Markt weist zwar noch 
eine grundsätzlich marktfähige Dimensionierung für einen Vollversorger auf, 
allerdings verfügt die Immobilie über erhebliche bauliche Mängel, über deren 
Beseitigung mit dem Eigentümer der Immobilie keine Einigung erzielt werden 
konnte. 
Die Zusammenlegung der beiden Märkte als Verbundstandort auf einem ge-
meinsamen Grundstück folgt der Empfehlung des Einzelhandelskonzepts, die 
Einzelhandelsangebote im Stadtgebiet möglichst räumlich zu konzentrieren, 
um deren Sogkraft zu erhöhen und eine Zersplitterung der Angebotsstruktu-

ren vorzubeugen. 
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1.3 
Das Vorhaben steht mit dem Einzelhandelskonzept grundsätzlich in Einklang. 
Das Einzelhandelskonzept erkennt die Bestandsmärkte Lidl und Rewe als 
wichtige, die Innenstadt ergänzende Nahversorgung an und empfiehlt diese 
abzusichern und maßvoll weiterzuentwickeln. Der Vorhabenstandort wird als 
Nahversorgungsstandort in Ergänzung zum zentralen Versorgungsbereich 
ausgewiesen und damit für großflächigen nahversorgungsrelevanten Einzel-
handel legitimiert.   
Weder zum Zeitpunkt der Aufstellung des Einzelhandelskonzepts noch zum 
Zeitpunkt der Erstellung des Verträglichkeitsgutachtens lag dem Gutachter 
und der Stadt ein konkretisiertes Vorhabenkonzept zur Umgestaltung des 
Standorts Johann-Stelling-Straße vor, welches detailliert hätte berücksichtigt 
werden können. 
Die nahversorgungsrelevante Verkaufsflächendichte in Gadebusch liegt aktu-
ell bei rd. 900 qm je Tausend Einwohner und fällt damit sehr hoch aus. Bezo-
gen auf den grundzentralen Verflechtungsbereich, für den Gadebusch Ver-
sorgungsaufgaben übernehmen soll, liegt die nahversorgungsrelevante Ver-
kaufsflächendichte aktuell jedoch nur bei rd. 420 qm je Tausend Einwohner 
und bewegt sich damit unterhalb des bundesdeutschen Durschnitts von aktu-
ell etwa 560 qm je Tausend Einwohner. Dies weist auf gewisse Ausbaupoten-
ziale hin. In der Untersuchung von bulwiengesa wird unterstellt, dass das 
Planvorhaben an der Johann-Stelling-Straße (u.a. EDEKA mit 1.800 qm VK) 
bereits umgesetzt ist, worüber naturgemäß dann auch auf eine höhere Ver-
kaufsflächenausstattung geschlossen wird, die bereits ohne die Planvorhaben 
Rewe und Lidl in etwa den bundesdeutschen Durchschnitt erreicht.   
Bis vor einigen Jahren gab es in Gadebusch noch einen EDEKA-Markt in 
einer Streulage und einen Vollsortimenter (Markant, Sky) mit 1.900 qm Ver-
kaufsfläche am Standort Johann-Stelling-Straße. Die Verkaufsflächenausstat-
tung Gadebuschs fiel also in der Vergangenheit noch viel höher aus als aktu-
ell.   
Eine Überschreitung der durchschnittlichen Verkaufsflächendichte führt je-
doch nicht automatisch zur Unverträglichkeit der Planung. In diesem Zuge sei 
auf das Urteil des EuGH vom 30. Januar 2018 im Fall Visser/Appingedam 
(Rs. C-31/16) und die durch das Urteil ausgelöste Mitteilung der EU-
Kommission vom 19. April 2018 hingewiesen, in dem rein nachfrage- und 
kaufkraftorientierte Untersuchungen als grundsätzlich unzulässige wirtschaftli-
che Bedarfsprüfungen kritisiert und infrage gestellt werden. Vielmehr bedarf 
es stets eines vorhabenbezogenen Verträglichkeitsgutachtens, welches die 
Verkaufsflächenausstattung zwar als Eingangsparameter der Untersuchung  
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berücksichtigen muss, daraus allein aber nicht die Verträglich-
keit/Unverträglichkeit des Vorhabens ableiten darf.  
Tatsächlich wurde bereits im Einzelhandelskonzept festgestellt, dass die Ent-
wicklungspotenziale für den Einzelhandel aufgrund der aktuellen Verkaufsflä-
chenausstattung und der Kaufkraftbindung begrenzt sind und es daher in 
jedem Falle einer vorhabenbezogenen Verträglichkeitsuntersuchung für das 
Planvorhaben an der Ratzeburger Chaussee bedarf. 
Bulwiengesa führt aus, dass das ermittelte Entwicklungspotenzial bereits voll-
ständig durch das innerstädtische Vorhaben ausgeschöpft ist, worauf im Gut-
achten von Dr. Lademann & Partner nicht eingegangen sei. Zum Zeitpunkt 
der Gutachtenerstellung lag jedoch weder der Stadt noch dem Gutachter eine 
konkretisierte Vorhabenplanung vor, auf die hätte eingegangen werden kön-
nen. 
Das Einzelhandelskonzept schreibt dem Standort Johann-Stelling-Straße 
keine verbleibende Reserve von 1.300 qm zu. Im Einzelhandelsentwicklungs-
konzept wird ein standortunabhängiges Entwicklungspotenzial im nahversor-
gungsrelevanten Einzelhandel von bis zu 1.900 qm ermittelt (unter Inkauf-
nahme einer 8 %-Umsatzumverteilung), welches prioritär auf den Innenstadt-
standort gelenkt werden sollte. Im Konzept wird aber auch daraufhin gewie-
sen, dass dieser Verkaufsflächenrahmen nur einen Orientierungsrahmen dar-
stellt, der unter Abwägung der Vor- und Nachteile ggf. auch überschritten 
werden kann und aus dem keinesfalls alleinig die Zulässigkeit/Unzulässigkeit 
von Einzelhandelsvorhaben abgeleitet werden kann, zumal es sich um ein 
städtebauliches Entwicklungskonzept handelt, dem keine bindende Wirkung 
zukommt. Dafür wurde das vorhabenbezogene Verträglichkeitsgutachten 
erstellt.  
Die Überschreitung des Entwicklungspotenzials bedeutet nicht, das darüber-
hinausgehende Verkaufsflächenentwicklungen nicht mehr tragfähig sein kön-
nen, sondern weist lediglich daraufhin, dass im Falle einer Überschreitung von 
einer intensiven Wettbewerbssituation ausgegangen werden muss.    
Die Entwicklungspotenziale werden nicht in Stadtrandlage „verbraucht“. Das 
Einzelhandelskonzept weist den Vorhabenstandort als innenstadtergänzen-
den Nahversorgungsstandort aus, der für die verbrauchernahe Versorgung 
und im Sinne einer möglichst flächendeckenden Nahversorgung zu sichern 
und weiterzuentwickeln ist. Zwar liegt der Standort am südlichen Stadtrand, in 
Verbindung mit dem zweiten Nahversorgungsstandort im nördlichen Stadtge-
biet (Penny) und der zentral gelegenen Innenstadt gewährleistet aber erst 
dieser Standort-Dreiklang eine für die Stadt angemessee räumliche Versor-
gungsstruktur. Daher ist es auch legitim, dass der Standort an der Ratzebur-
ger Chaussee neu und zukunftsfähig aufgestellt wird.   
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Die Stadt Gadebusch hat ein großes Interesse daran, dass der Standort Jo-
hann-Stelling-Straße aufgewertet wird. Allerdings ist über viele Jahre keine 
konkrete Entwicklungsplanung vorgelegt worden (auch nicht zum Zeitpunkt 
der Erstellung des Einzelhandelskonzepts und der Einleitung der Bauleitpla-
nung für die Ratzeburger Chaussee). Gleichzeitig hat das Grundzentrum 
Gadebusch dafür Sorge zu tragen, dass den Einwohnern ein moderner und 
attraktives Nahversorgungsangebot vorgehalten wird. Daher wurde - trotz der 
im Einzelhandelskonzept empfohlenen Priorisierung der Innenstadtentwick-
lung – die planerischen Vorbereitungen dafür getroffen, dass sich die Märkte 
an der Ratzeburger Chaussee neu aufstellen können.   

 
1.4 
Die Zonierung des Einzugsgebiets erfolgte nach der voraussichtlichen Höhe 
der Kaufkraftabschöpfung im Raum. Räume, in denen eine in etwa gleich 
große Kaufkraftabschöpfung erzielt werden kann, werden zu Einzugsgebiets-
zonen zusammengefasst. Angesichts des vergleichsweise kompakten Stadt-
gebiets von Gadebusch und der guten verkehrlichen Erreichbarkeit des Vor-
habenstandort kann davon ausgegangen werden, dass das Vorhaben im ge-
samten Stadtgebiet eine in etwa gleich starke Anziehungskraft entfaltet (ge-
nau so hat es auch bulwiengesa angenommen). Die Zone 1 ist nicht gleichzu-
setzen mit dem fußläufigen Einzugsgebiet. 
Im fußläufigen Einzugsgebiet des Innenstadtstandorts leben nach den Zahlen 
von bulwiengesa 3.300 Personen. Insgesamt leben in Gadebusch 5.460 Per-
sonen. Fußläufig versorgt werden durch den Innenstadtstandort also nur ca. 
60 % der Bewohner Gadebuschs. Dies zeigt deutlich auf, dass eine alleinige 
Konzentration der Nahversorgungsangebote auf die Innenstadt dem im Ein-
zelhandelskonzept definierten Ziel der Sicherung einer möglichst flächende-
ckenden und verbrauchernahen Nahversorgung nicht gerecht werden würde. 
Daher wurden neben der Innenstadt noch zwei Nahversorgungsstandorte im 
nördlichen und südlichen Stadtgebiet definiert, die gemeinsam mit der Innen-
stadt dafür Sorge tragen, dass große Teile des Stadtgebiets fußläufig versorgt 
werden. Trotz der Randlage leben im fußläufigen Einzugsgebiet des Vorha-
benstandorts an der Ratzeburger Chaussee 2.400 Personen. Wie u.a. der 
Karte im bulwiengesa-Gutachten auf Seite 13 entnommen werden kann, 
überschneiden sich die fußläufigen Einzugsgebiete der Standorte Ratzebur-
ger Chaussee und Johann-Stelling-Straße auch nur unwesentlich, so dass 
dem Vorhabenstandort eine wichtige Funktion zur Sicherung der verbrau-
chernahen Versorgung zugeschrieben werden kann. Immerhin können 44 % 
der Bewohner Gadebuschs den Vorhabenstandort fußläufig erreichen, was 
einen erstaunlich hohen Wert darstellt.   
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Daher ist es ein legitimes Ziel der Stadt Gadebusch, den Märkten Lidl und 
Rewe die Möglichkeit einzuräumen, sich zukunftsfähig aufzustellen, um damit 
eine möglichst flächendeckende Nahversorgung sicherzustellen. Ohne 
Lidl/Rewe entstünde eine erhebliche Versorgungslücke im Stadtgebiet – so-
wohl räumlich, da weite Teil des südlichen Stadtgebiets nicht mehr fußläufig 
versorgt wären, als auch strukturell, da Rewe derzeit den einzigen Vollsorti-
menter im Stadtgebiet darstellt. Es sei an dieser Stelle betont, dass es nicht 
darum geht, neue Ansiedlungen von Lebensmittelmärkten vorzubereiten, 
sondern lediglich um die zukunftsfähige Neuaufstellung von Bestandsbetrie-
ben, so dass es auch zu keinen grundsätzlichen Verschiebungen in den Ein-
kaufsorientierungen der Verbraucher kommen wird.   
Die Stadt Gadebusch hat hierbei eine gerechte Abwägung öffentlicher und 
privater Belange vorgenommen. Die mit der Planung verbundene Sicherung 
der Nahversorgung im südlichen Stadtgebiet sowie die Entwicklung moderner 
Nahversorgungsformate erfolgt im Interesse der in Gadebusch lebenden Ver-
braucher und steht mit dem grundzentralen Versorgungsauftrag im Einklang.    
  
2. 
Ein Verstoß gegen das Integrationsgebot liegt nicht vor. Es wird auf die Stel-
lungnahme des Amts für Raumordnung und Landesplanung Westmecklen-
burg verwiesen, welches das Integrationsgebot als erfüllt ansieht. 
 
2.1 
Wird zur Kenntnis genommen 
Alle Ausnahmetatbestände für die Zulässigkeit von nahversorgungsrelevanten 
Sortimenten außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche sind erfüllt. Flä-
chenpotenziale zur Verlagerung von Rewe und Lidl in den Innenstadt Bereich 
liegen nicht vor – zudem wäre eine räumliche Verlagerung in das Stadtzent-
rum auch kontraproduktiv im Hinblick auf die Sicherung einer möglichst flä-
chendeckenden Nahversorgung. Das Vorhaben trägt zur Sicherung der ver-
brauchernahen Versorgung bei – insgesamt leben 2.400 Menschen im fußläu-
figen Einzugsgebiet und ohne die beiden zu erweiternden Märkte entstünde 
eine erhebliche räumliche Versorgungslücke im südlichen Stadtgebiet. Das 
Verträglichkeitsgutachten kommt zu dem Ergebnis, dass die Innenstadt nicht 
mehr als unwesentlich beeinträchtigt wird.   
 
2.2 
Im Regionalen Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg 2011heißt es 
unter Ziffer 4.3.2 (4): „Einzelhandelsgroßprojekte mit zentrenrelevanten Sorti-
menten sind nur an städtebaulich integrierten Standorten zulässig. Bei  
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Standortentwicklungen außerhalb der Innenstadt und anderer zentraler Ver-
sorgungsbereiche ist nachzuweisen, dass diese die Funktionsentwicklung und 
Attraktivität der Innenstadt bzw. anderer zentraler Versorgungsbereiche nicht 
gefährden.“ 
In der Begründung zu dieser Ziffer werden die nahversorgungsrelevanten 
Sortimente nicht unter den zentrenrelevanten Sortimenten aufgeführt. Die 
Regelung bezieht sich also nicht auf Vorhaben mit nahversorgungsrelevanten 
Sortimenten, sondern nur auf Vorhaben mit typischen innenstadtrelevan-
ten/zentrenrelevanten Sortimenten. Vielmehr wird in der Begründung zu die-
ser Ziffer daraufhin gewiesen, dass nahversorgungsrelevante Sortimente 
grundsätzlich wohnungsnah entwickelt werden sollen. Mit 2.400 Einwohnern 
im fußläufigen Einzugsgebiet ist die Wohnungsnähe des Vorhabenstandorts 
belegt. Ein Verstoß gegen das Ziel 4.3.2 des Regionalen Raumentwicklungs-
programms Westmecklenburg 2011 liegt demnach nicht vor.   
Zudem weist das Verträglichkeitsgutachten nach, dass die Innenstadt in ihrer 
Funktionsausübung durch das Vorhaben nicht substanziell beeinträchtigt wird.  
Die vom Einwender vorgebrachte Definition einer städtebaulichen Lage ergibt 
sich so nicht aus dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm. Vielmehr 
definiert das Regionale Raumentwicklungsprogramm die städtebaulich inte-
grierte Lage als eine Lage in einem zentralen Versorgungsbereich.   

 
2.3 
Bei einer städtebaulich integrierten Lage handelt es sich typischerweise um 
einen Standort, welcher sich innerhalb eines verdichteten Siedlungszusam-
menhangs befindet oder unmittelbar an diesen angrenzt. Die Lage ist darüber 
hinaus in der Regel gekennzeichnet durch wesentliche Wohnteile sowie (bei 
Sortimenten des kurzfristigen Bedarfs) durch eine fußläufige Erreichbarkeit 
und eine Erschließung durch den ÖPNV. [Vgl. Gesellschaft für immobilien-
wirtschaftliche Forschung e.V.: Definitionen der Einzelhandelsanalyse, Febru-
ar 2014]  
Der Vorhabenstandort liegt zwar am Stadtrand, befindet sich aber noch inner-
halb des verdichteten Siedlungszusammenhangs, der erst durch den Verlauf 
der B 104 begrenzt wird. Zwar schließen sich direkt an den Vorhabenstandort 
keine Wohnnutzungen an – die größeren zusammenhängenden Wohngebiete 
an der Heinrich-Heine-Straße und der Rosa-Luxemburg-Straße/Erich-
Weinert-Straße befinden sich aber im Standortumfeld und innerhalb des fuß-
läufigen Einzugsgebiets, in dem insgesamt etwa 2.400 Menschen leben. In 
diesem Bereich ist auch die Entwicklung neuer Wohnbauflächen vorgesehen. 
Die nächstgelegene Bushaltestelle liegt zwar bereits 500m entfernt – befindet 
sich damit aber immer noch in einer fußläufigen Entfernung, so dass grund- 
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sätzlich auch eine Anbindung an den ÖPNV besteht. Auch der Standort Jo-
hann-Stelling-Straße weist im Übrigen keine ÖPNV-Haltestelle im unmittelba-
ren Umfeld auf.  
Insgesamt kann somit zumindest von einer städtebaulich (teil-)integrierten 
Lage des Vorhabenstandorts ausgegangen werden.   
 
2.4 
Zum Zeitpunkt der Erstellung des Verträglichkeitsgutachtens lag keine konkre-
tisierte Entwicklungsplanung für den Standort Johann-Stelling-Straße vor, die 
berücksichtigt werden hätte können. Planvorhaben sind in Verträglichkeits-
gutachten dann zu berücksichtigen, wenn sie eine gewisse Planreife erlangt 
haben, bei der mit hinreichender Sicherheit davon ausgegangen werden 
kann, dass das Vorhaben auch umgesetzt wird. Zum Zeitpunkt der Erstellung 
des Gutachtens waren jedoch weder der Umfang der Märkte und Verkaufsflä-
chen noch ein möglicher Umsetzungszeitpunkt bekannt. Vielmehr wartet die 
Stadt bereits seit mehreren Jahren darauf, dass der Innenstadtstandort neu 
aufgestellt wird.   
Bulwiengesa unterstellen in ihrer Auswirkungsanalyse, dass das Innenstadt-
vorhaben bereits umgesetzt ist und kommen somit naturgemäß auch zu ande-
ren Ergebnissen. So wird für die Innenstadt eine Umsatzumverteilungsquote 
von 11 % prognostiziert und für den Nahversorgungsstandort Rehnaer Straße 
von rd. 8,2 %. Dr. Lademann & Partner haben für die Innenstadt eine Quote 
von 9,2 % und für den Nahversorgungsstandort Rehnaer Straße von rd. 8,1 % 
prognostiziert. Für den NVS Rehnaer Straße kommen beide Gutachter somit 
zum selben Ergebnis. Für die Innenstadt gehen Lademann & Partner von 
einer etwas geringeren Umverteilungsquote aus, da hier derzeit mit Aldi nur 
ein Hauptwettbewerber ansässig ist. Bulwiengesa unterstellen demgegenüber 
bereits einen EDEKA-Markt in der Innenstadt, der als typgleicher Anbieter 
stärker im Wettbewerb mit Rewe stehen wird, woraus die etwa höhere Umver-
teilungsquote resultiert. Zu signifikant anderen Umverteilungsquoten für die 
Innenstadt kommt aber auch bulwiengesa nicht. Beide Gutachten bewegen 
sich mit Umverteilungsquoten rund um den Abwägungsschwellenwert von 10 
% und betonen, dass es zu deutlich spürbaren Umsatzrückgängen im Be-
standseinzelhandel kommen wird.  
Aber auch bulwiengesa schlussfolgern daraus nicht, dass es infolge der vor-
habeninduzierten Umsatzrückgänge zwangsläufig zu Marktaustritten kommen 
wird oder das Innenstadtvorhaben gänzlich in Frage zu stellen ist. Es wird 
lediglich ausgeführt, dass es zu erheblichen Beeinträchtigungen der Händler 
in der Innenstadt kommen wird – allerdings zieht bulwiengesa daraus nicht die 
Konsequenz, dass es zu vorhabeninduzierten Marktaustritten kommen wird,  
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das Entwicklungsvorhaben in der Innenstadt in Gänze in Frage zu stellen ist 
oder gegen das Beeinträchtigungsverbot verstoßen wird. Dies kann bei einer 
nur sehr knapp oberhalb des 10 %-Abwägungsschwellenwerts liegenden Um-
verteilungsquote von 11 %, wie es bulwiengesa prognostiziert, auch nicht 
zwangsläufig angenommen werden.   
In der städtebaulichen Bewertung der Auswirkungen unterscheidet sich das 
bulwiengesa-Gutachten somit nicht maßgeblich von dem Gutachten von La-
demann & Partner. Auch Lademann & Partner prognostizieren deutlich spür-
bare Umsatzrückgänge, gehen aber ebenfalls nicht von vorhabeninduzierten 
Marktaustritten oder von einer grundsätzlichen Gefährdung des Innenstadt-
vorhabens aus  
Nach den Berechnungen von bulwiengesa würde die Flächenproduktivität im 
Wettbewerbsgefüge von Gadebusch auch gerade einmal um 2 % absinken 
(Ursprungsniveau laut bulwiengesa = 4.380 € je qm Verkaufsfläche). Damit 
fällt das Produktivitätsniveau zwar relativ gering aus, bewegt sich aber immer 
noch auf einem tragfähigen und für den ländlichen Raum nicht ungewöhnli-
chen Niveau.   
Eine zusätzliche Betrachtung einer nahversorgungsrelevanten Nachnutzung 
ist im Gutachten von Lademann & Partner nicht enthalten, da diese aus 
marktseitigen Gründen für nicht plausibel gehalten wird. Sowohl bulwiengesa 
als auch Lademann & Partner kommen bei ihren Analysen zu dem Ergebnis, 
dass Gadebusch im Falle der Umsetzung der bekannten Planvorhaben über 
eine überdurchschnittlich hohe Verkaufsflächenausstattung und über eine 
hohe Kaufkraftbindung verfügen wird. Potenziale für den Markteintritt weiterer 
Lebensmittelbetriebe sind nicht vorhanden. Dabei muss berücksichtigt wer-
den, dass sowohl der Vorhabenstandort Rewe/Lidl als auch der Innenstadt-
standort (perspektivisch Aldi/EDEKA/Rossmann) nach der jeweiligen Moder-
nisierung und Neuaufstellung sehr sogkräftige Einzelhandelsagglomerationen 
darstellen, die es einem neu in den Markt eintretenden Wettbewerber kaum 
erlauben dürfte, sich ökonomisch tragfähig aufstellen zu können.   
Der Innenstadtstandort ist von seiner verkehrlichen Erreichbarkeit sicherlich 
nicht so gut aufgestellt wie der Vorhabenstandort von Rewe/Lidl mit dem An-
schluss an die B 104 und die B 208. Über eine schlechte verkehrliche Anbin-
dung verfügt der Standort Johann-Stelling-Straße aber sicher nicht. Die An-
fahrtszeiten für den Innenstadtstandort aus dem Umland von der B 104 und 
der B 208 (aus Richtung Wismar) sind nicht länger als die Anfahrtszeiten für 
den Vorhabenstandort an der Ratzeburger Chaussee. Lediglich von der B 208 
aus Richtung Ratzeburg kommend ergibt sich eine signifikant kürzere Anfahrt. 
Aufgrund der geografisch zentralen Lage innerhalb des Stadtgebiets ist der  
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Innenstadtstandort zudem aus allen Stadtgebieten und insbesondere aus dem 
östlichen Stadtgebiet gleichermaßen gut und zügig erreichbar.   
Die von bulwiengesa prognostizierte Umsatzumverteilung von rd. 17,3 % im 
Falle einer nahversorgungsrelevanten Nachnutzung des Lidl-Standorts er-
scheint grundsätzlich plausibel und wäre angesichts der hohen Wettbe-
werbsintensität tatsächlich nicht mehr als verträglich einzustufen. Wie bereits 
ausgeführt wird eine nahversorgungsrelevante Nachnutzung der Altstandorte 
aus marktseitigen Gründen jedoch nicht als realistisch eingestuft. Zudem hät-
te die Stadt Gadebusch im Falle einer sich tatsächlich andeutenden Nachnut-
zung auch die Möglichkeit planungsrechtlich einzugreifen, indem sie für den 
Rewe-Standort einen B-Plan mit Einzelhandelsausschluss aufstellt bzw. für 
den Lidl-Standort wieder auf die ursprüngliche Fassung der textlichen Fest-
setzungen (vor der 1. Änderung) zurückgeht, die Einzelhandelsnutzungen 
ausschließt. Mit Verweis auf das politisch beschlossene Einzelhandelskonzept 
und die darin enthaltenen Entwicklungsziele, ließe sich solch ein Einzelhan-
delsausschluss in jedem Falle begründen.      
Von einer Verlagerung von Fachmarktnutzungen aus dem Innenstadtbereich 
in Richtung der Altstandorte von Rewe und Lidl wird eher nicht ausgegangen. 
Der Standort Johann-Stelling-Straße wird nach erfolgter Umstrukturierung 
eine kompakte Einzelhandelsagglomeration mit hoher Sogkraft darstellen, die 
aufgrund der Verbundeffekte auch für über den Lebensmitteleinzelhandel 
hinausgehende Fachmarktformate attraktiv ist. Zudem wäre für die Nachnut-
zung von Fachmärkten anderer Branchen voraussichtlich eine neue Bauge-
nehmigung notwendig, so dass eine anders artig gelagerte Nachnutzung mit 
anderen Sortimenten nicht ohne weiteres herzustellen wäre.  

 
3. 
Die raumordnerischen Voraussetzungen für die Ausweisung von Planungs-
recht für großflächigen, nahversorgungsrelevanten Einzelhandel an dem au-
ßerhalb des zentralen Versorgungsbereichs verorteten Vorhabenstandort sind 
allesamt erfüllt. Diesbezüglich wird auf die Stellungnahme des Amts für 
Raumordnung und Landesplanung Westmecklenburg verwiesen, nach der die 
Planung im Einklang mit den raumordnerischen Vorgaben steht und damit 
auch dem § 1 Abs. 4 BauGB gerecht wird.  
Die Planung ist für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung im Sinne der 
Sicherung einer verbrauchernahen Versorgung erforderlich und wird damit 
auch dem § 1 Abs. 3 BauGB gerecht. 
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Die Stadt nimmt die Stellungnahme der Rechtsanwälte der REWE Group zur 
Stellungnahme von Edeka und Aldi zur Kenntnis. Die Argumentation von Lenz 
und Johlen entspricht den Planungsabsichten der Stadt. Die Stadt verfolgt 
somit im Entwurf weiter das Planungsziel der Ansiedlung von REWE und 
LIDL. 
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Die Stadt wägt die Stellungnahmen der Wettbewerber entsprechend der ne-
benstehenden Empfehlung dahingehend ab, dass im Interesse der Stadt an 
dem Planungsziel des Bebauungsplanes festgehalten wird, hier einen Versor-
gungsstandort zu entwickeln. 




